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Wirtschaft und Entwicklung 

35. Generalversammlung: Thema Neugliederung 
— Stellung des Generaldirektors, Vertagung der 
ECOSOC-Reform, Rolle der Regionalkommissio
nen (19) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1980 S.23f. fort.) 

I. Erneut mit der Neugliederung des Wirt
schafts- und Sozialbereichs der Vereinten Na
tionen hat sich die Generalversammlung be
faßt. Dieses Thema wird seit den im Anhang 
zu Resolution 32/197 enthaltenen Empfehlun
gen des >Strukturausschusses< aus dem 
Jahre 1977 (vgl. VN 3/1978 S.73ff.) in jeder 
Generalversammlung auf der Basis von Be
richten des Generalsekretärs und Initiativen 
der »Gruppe der 77< (G-77) behandelt und 
dürfte auch weiterhin alljährlich dieses Haupt
organ beschäftigen. Die 35. Generalversamm
lung hat eine Resolution über das politisch 
vor allem für die Entwicklungsländer vordring
liche Problem der Stellung des Generaldirek
tors für Entwicklung und internationale wirt
schaftliche Zusammenarbeit (vgl. VN 1/1979, 
S.11ff.) verabschiedet. 
Die kontroverse Frage einer Erweiterung der 
Mitgliederzahl des Wirtschafts- und Sozialrats 
(ECOSOC) bei gleichzeitiger Abschaffung 
der ihm nachgeordneten Gremien wurde 
auch 1980 nicht gelöst. Die Beratung wurde 
mit einem Beschluß, der im Anhang den Re
solutionsentwurf der G-77 vollständig wieder
gibt (UN-Doc.A/Dec/35/439 vom 16.12.1980) 
auf den Herbst 1981 mit der Maßgabe vertagt, 
daß zwischenzeitlich weitere Konsultationen 
stattfinden sollen. Bei dem heiklen Thema, ob 
der ECOSOC in Zukunft als Ausschuß mit un
begrenzter Mitgliederzahl ausgestaltet oder 
als Gremium mit beschränktem Mitglieder
kreis erhalten bleiben soll, hat der Entwurf 
eine Klärung der Fronten gebracht. Das Ge
wicht, das die G-77 ihrem Vorschlag beimißt, 
erklärt sich aus den internen Problemen die
ser Gruppe, der es nahezu unmöglich ist, alle 
in ihr vertretenen Interessenströmungen bei 
der Verteilung von Mitgliedschaften in nach
geordneten Gremien des ECOSOC angemes
sen zu berücksichtigen. Das Interesse vieler 
Staaten, an allen Sitzungen des ECOSOC teil
nehmen zu können, wenn ein sie berühren
des Thema behandelt wird, erscheint größer 
als das Interesse an einer zügigeren Arbeits
methode eines Gremiums mit begrenzter Mit
gliederzahl und ständiger Mitarbeit in womög
lich nur einem nachgeordneten Ausschuß. 
Andererseits wird vorgetragen, daß die der
zeitige Mitgliederzahl des ECOSOC von 54 für 
eine effiziente Arbeitsweise ohnehin zu groß 
sei, so daß kaum ein Unterschied zur unbe
grenzten Teilnahme aller bestehe. Schließlich 
ist auch nicht zu verkennen, daß die oft nur 
formelle Bestätigung der in Unterausschüs
sen erarbeiteten Ergebnisse im ECOSOC na
hezu als eine Farce empfunden wird. 
Offen bleibt, auf welcher Linie eine Einigung 
erzielt werden wird. Interessant ist, daß nach 

den Vorstellungen der G-77 eine effiziente 
ECOSOC-Arbeit dadurch erreicht werden 
soll, daß jedes Mitgliedsland einen offiziellen 
ECOSOC-Vertreter erhält. Damit würde ne
ben dem Ständigen Vertreter bei den Verein
ten Nationen jeder UN-Mitgliedstaat einen 
ständigen ECOSOC-Vertreter haben, der 
nicht mit dem UN-Botschafter identisch zu 
sein braucht. 
Wie schon in VN 1/1980 S.23 erwähnt, soll 
eine Anzahl nachgeordneter Gremien aufge
löst werden. Die Abschaffung wird damit be
gründet, daß der jeweilige Sachbereich durch 
die unmittelbare Behandlung im ECOSOC 
selbst an politischem Gewicht gewinnt. Ande
rerseits kann nicht übersehen werden, daß 
das Bestehen eines besonderen Gremiums 
mit sachorientiertem Teilnehmerkreis einem 
Sachbereich vielfach größere Beachtung ver
schafft. Statt dessen sollen Themen wie bei
spielsweise Bevölkerungsfragen einschließ
lich des Welt-Bevölkerungs-Aktionsplans, 
Frauenfragen, Sozialentwicklung, Wissen
schaft und Technologie, natürliche Hilfsquel
len oder transnationale Unternehmen in sach
bezogenen Sitzungen im Verlauf von zwei 
Jahren vom ECOSOC selbst behandelt wer
den. 

Die Debatte über den Resolutionsentwurf 
wird fortgeführt. Viele Fachinteressen in Mit
gliedsregierungen sind berührt. Eine Einigung 
wird sich nicht leicht erzielen lassen, und es 
fragt sich, ob die Auseinandersetzungen der 
Mühe wert sind. 
II. Die einzige von der 35. Generalversamm
lung verabschiedete Resolution zum Neuglie
derungsthema (A/Res/35/203 v. 16.12.1980) 
betrifft den Problembereich VIII der Struktur
resolution 32/197, nämlich die Sekretariate im 
Wirtschafts- und Sozialbereich. Der umfas
sende Bericht des Generalsekretärs (A/35/ 
527 v. 21.10.1980 mit Corr.1) wird zur Kennt
nis genommen. Er enthält eine Darstellung 
der getroffenen Maßnahmen und der beste
henden Problematik (vgl. VN 1/1980 S.23). 
Die Resolution zielt erneut auf eine Stärkung 
der Stellung des Generaldirektors ab und ver
langt, daß alle Berichte an den Generalsekre
tär über ihn laufen oder ihm zur Kenntnis ge
bracht werden. Der Generalsekretär wird auf
gefordert, der 36. Generalversammlung über 
das Ergebnis zu berichten und einen revidier
ten Organisationsplan vorzulegen. Der im Be
richt des Generalsekretärs enthaltene gegen
wärtig geltende Organisationsplan zeigt den 
Generaldirektor zwar in Stabsfunktion und 
über den Hauptabteilungen, doch gewisser
maßen >freischwebend<, ohne Eingliederung 
in die Hierarchie. Die Resolution 35/203 ba
siert voll auf der Strukturresolution 32/197 
und enthält außer dem Verlangen nach wirk
samerer Umsetzung keine Änderung der sei
nerzeit im Kompromiß beschlossenen Funk
tionen und Stellung des Generaldirektors. 

III. Neben der Kenntnisnahme von zwei wei
teren Berichten des Generalsekretärs über 
die Maßnahmen zu Problembereich VI (Pla
nung, Programmgestaltung, Haushalt und 
Evaluierung; A/35/540 v. 17.10.1980) und die 
Organisation einer einheitlichen Beitrags-

ankündigungs-Konferenz (A/C.2/35/9 v. 13.11. 
1980) hat die 35. Generalversammlung in ei
nem weiteren Beschluß (A/Dec/35/440 
v. 16.12.1980) den umfangreichen Bericht über 
die Neugliederungsmaßnahmen für die UN-
Regionalkommissionen (A/35/546 v. 23. 10. 
1980) zur Kenntnis genommen, die von 
den Kommissionen beschlossenen Prioritäten 
für 1981 bestätigt und die Regionalkommissio
nen aufgefordert, die Empfehlungen zur Neu
gliederung für ihren Bereich weiter zu behan
deln und der 36. Generalversammlung zu be
richten. 

Der genannte Bericht enthält eine aufschluß
reiche und gründliche Darstellung vieler De
tails bezüglich Organisation und Aufgaben der 
bisher oft vernachlässigten Regionalkommis
sionen (ESCAP, ECLA, ECA, ECWA und ECE). 
Er behandelt insbesondere ihre Rolle im UN-
System als Zentren für den Wirtschafts- und 
Sozialbereich ihrer Region analog der Rolle 
des ECOSOC für den globalen UN-Bereich. 
Die Funktion der Koordinierung und Festle
gung der Prioritäten in den jeweiligen Regio
nen wird gesondert für jede Regionalkommis
sion beschrieben. Hier findet sich eine interes
sante Quelle für den Regionenvergleich und 
die bisher getroffenen Maßnahmen. Der Be
richt zeigt die noch recht unvollkommene Mit
wirkung der Regionalkommissionen bei der 
Programmplanung und ihre Beiträge zu globa
len Entscheidungen. 

Ausführlich werden die operativen Aufgaben 
und der begrenzte Status als ausführende Or
ganisation (executing agency) beschrieben, 
ein Thema, das an Bedeutung zunimmt und für 
die Stärkung der Regionalkommissionen rele
vant ist. Die Rolle der Regionalkommissionen 
für die Zusammenarbeit unter den Entwick
lungsländern, die Verbesserung ihrer Konfe
renzstruktur und die Delegation von Aufgaben 
und Mitteln von der Zentrale an die Kommis
sionen sind weitere Themen des Berichts, der 
mit der Einzelbeschreibung der aktuellen Prio
ritäten im Rahmen des Neugliederungspro
zesses für die jeweiligen Kommissionen ab
schließt und der insgesamt als Grundlage für 
ein besseres Verständnis und weitere Rationa
lisierungsarbeiten dienen kann. vR 

UN-Konferenz über neue und erneuerbare Ener
giequellen: Vorbereitung des Aktionsprogramms 
(20) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1981 S. 27 fort.) 

Für das Aktionsprogramm, das die Konferenz 
der Vereinten Nationen über neue und erneu
erbare Energiequellen (10.—21.August 1981 
in Nairobi) verabschieden soll, liegt nun ein 
»vorläufiger Entwurf der Grundzüge< vor (pre
liminary draft outline). Das vom Konferenzse
kretariat ausgearbeitete Dokument berück
sichtigt Schlußfolgerungen und Empfehlun
gen, die von den in die Konferenzvorberei
tung eingeschalteten sonstigen Gremien 
(Fach- und Expertengruppen, UN-Institutio
nen) formuliert worden sind. Es stand auch im 
Mittelpunkt der dritten Tagung des Vorberei
tungsausschusses (30.März—16April in New 
York). 
In dem Arbeitspapier ist zunächst von einer 
»Herausforderung« die Rede: neue und er
neuerbare Energiequellen sollten dazu beitra
gen, eine konstante Energieversorgung als
bald und in gerechter Weise sicherzustellen, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Be-
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friedigung des zunehmenden Energiebedarfs 
in Entwicklungsländern zur Beschleunigung 
ihrer wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lung. Der Sprecher der EG-Länder unterstrich 
in dem Ausschuß demgegenüber die Bedeu
tung dieser Energiequellen für alle Staaten. 
Der Entwurf gibt vier Zielvorstellungen an. Er
stens. Schärfung des Bewußtseins für die 
Rolle neuer und erneuerbarer Energiequellen 
bei der Energieumstellung unter angemesse
ner Berücksichtigung des Standes der Tech
nologien sowie sozialer und kultureller Fakto
ren. Zweitens: Stärkung nationaler Kapazitä
ten für die wirksame Einbeziehung dieser 
Energiequellen in die Energiepolitik. Drittens: 
Aufstellung konzertierter Programme für die 
verstärkte Nutzbarmachung neuer und erneu
erbarer Energiequellen zur Erreichung über
greifender Entwicklungsziele. Viertens: Mobi
lisierung von Ressourcen auf allen Ebenen. 
Dieser Katalog wurde allgemein als eine 
brauchbare Grundlage angesehen, doch die 
Entwicklungsländer und die Vereinigten Staa
ten wünschten eine Spezifizierung und unter
breiteten praktisch Gegenvorschläge. Als 
Sprecher der >Gruppe der 77 < setzte sich Ve
nezuela für eine durchweg stärkere Akzentu
ierung der Entwicklungsaspekte ein und 
brachte dabei die bekannten Instrumente ins 
Gespräch (technische Hilfe, finanzielle Unter
stützung, Technologietransfer, technische 
Zusammenarbeit der Entwicklungsländer un
tereinander). Die USA kamen dem insoweit 
teilweise entgegen, als sie die besonderen 
Belange der Entwicklungsländer durchaus 
angesprochen sehen wollten, doch ihre Anre
gungen verrieten insgesamt eine eher prag
matisch-technokratische Einstellung zu dem 
Fragenkomplex der Energieentwicklung, und 
sie faßten insbesondere auch die effektivere 
Nutzbarmachung herkömmlicher Energie
quellen ins Auge, etwa durch Konversion 
(Beispiel vielleicht: Kohleverflüssigung). 
Die Vorlage des Konferenzsekretariats be
zeichnet schließlich auch konkrete Maßnah
men für die Realisierung der vier genannten 
Zielvorstellungen: insbesondere Informa
tionssammlung und -Verbreitung, Infrastruk
turverbesserungen, größere Forschungsan
strengungen, Ausbildungsprogramme, inter
nationale Zusammenarbeit. Die >Gruppe der 
77< bemängelte, der Maßnahmenkatalog 
komme ihren Anliegen nicht weit genug ent
gegen. Sie äußerte überdies den Wunsch, in 
dem Aktionsprogramm auch einen Durchfüh
rungsmechanismus vorzusehen, d. h. eine in
stitutionalisierte Überwachung von dessen 
Realisierung. 

Vom 8. bis zum 26.Juni 1981 wird der Vorbe
reitungsausschuß in New York seine vierte 
Tagung abhalten. Der Generalsekretär der 
Konferenz ist gebeten worden, bis dann einen 
ausformulierten Entwurf des Aktionspro
gramms vorzulegen. NJP 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Flüchtlinge In Afrika: Konferenz in Genf (21) 

(Dieser Bericht knüpft an den Beitrag von 
U. Braukämper, Flüchtlinge in Afrika. Die Si
tuation zu Beginn der achtziger Jahre, VN 
1/1981 S.1ff„ an.) 
I. Rund fünf Millionen Flüchtlinge — nach 
Angaben des UN-Generalsekretärs mehr als 
die Hälfte aller Flüchtlinge der Welt — leben 

derzeit auf dem afrikanischen Kontinent: in al
ler Regel Arme, die in armen Ländern Zuflucht 
suchen. In Ländern, die oft genug von der 
Dürre und anderen Katastrophen betroffen 
sind. Zuflucht vor Verfolgung und Bürger
krieg, vor Schwierigkeiten und Konflikten, in 
denen letztlich die mannigfaltigen Widersprü
che des Prozesses der abhängigen Entwick
lung zum Ausdruck kommen. Historische, 
außenwirtschaftliche oder innergesellschaftli
che Ursachenforschung sollte freilich nicht 
auf der Internationalen Konferenz über Hilfe 
für Flüchtlinge in Afrika (International Confe
rence on Assistance to Refugees in Africa, 
ICARA) betrieben werden, die am 9. und 
10. April in Genf stattfand. Ähnlich wie die bis
herigen Zusammenkünfte zur Unterstützung 
der südostasiatischen Flüchtlinge und Ver
triebenen sollte sich das von UN-Generalse
kretär Kurt Waldheim geleitete Treffen strikt 
auf den humanitären Aspekt beschränken 
und auf Resolutionen oder Deklarationen ver
zichten — in realistischer Einschätzung der 
weit auseinandergehenden Auffassungen 
über die Gründe der Massenfluchtbewegun
gen in der internationalen Gemeinschaft. 
Zu einem politischen Eklat kam es dennoch 
unmittelbar vor der Konferenz, deren Beginn 
sich um gut eineinhalb Stunden verzögerte: 
Aus Protest gegen die Einladung Israels, das 
seine Existenz auf dem Rücken der Palästina-
Flüchtlinge gegründet habe, blieb eine Anzahl 
arabischer Staaten der Eröffnungssitzung 
fern, ohne aber die Konferenz gänzlich zu 
boykottieren. Nicht anwesend waren die 
osteuropäischen Länder, die sich bei multila
teralen Hilfsmaßnahmen des UN-Systems oh
nehin gern äußerster Zurückhaltung befleißi
gen. 
11. Von den 99 vertretenen Regierungen 
machten 43 sowie die EG Zusagen über Hilfs
leistungen im Wert von insgesamt etwa 
560 Millionen US-Dollar. Die Hälfte des Be
trags (285 Mill Dollar) stellen die Vereinigten 
Staaten zur Verfügung, während von der EG 
68 Mill, von der Bundesrepublik Deutschland 
(zusätzlich zum EG-Beitrag) 34,5 Mill, von Ja
pan 33 Mill und von Saudi-Arabien 30 Mill Dol
lar kommen; aus dem Kreis der weiteren Ge
ber seien Ägypten und China mit je 1 Mill so
wie Nigeria mit 3 Mill genannt. 
Dies reicht zur Erfüllung der unmittelbaren 
Grundbedürfnisse für die nächste Zeit aus, 
für die vom UN-Flüchtlingskommissar 450 Mill 
Dollar veranschlagt waren; vom geschätzten 
Gesamtbedarf von 1,2 Mrd Dollar betragen 
die Zusagen freilich nur knapp die Hälfte. 
Kaum feststellbar ist in vielen Fällen, inwieweit 
die Leistungszusagen tatsächlich zusätzliche 
Beiträge enthalten; die Mutmaßung liegt 
nahe, daß zum großen Teil längst festgelegte 
Entwicklungshilfeleistungen oder Beiträge zu 
verschiedenen humanitären Programmen in 
Genf eine öffentlichkeitswirksame Präsenta
tion erfuhren (die echten Zusatzleistungen 
werden auf 40 vH der auf der Konferenz ange
kündigten Beiträge geschätzt). Ohnehin 
kann, wie Konferenzpräsident Waldheim zum 
Schluß einräumte, eine endgültige Zusam
menfassung des Konferenzergebnisses erst 
nach genauer Analyse der Zusagen und Ab
klärung mit den Geberländern erfolgen. Vor 
dem Hintergrund dieser mangelnden Trans
parenz werden (erfolglos gebliebene) Forde
rungen von afrikanischer Seite nach einem 
Sonderfonds immerhin verständlich. In zum 
Abschluß der Konferenz vom Vorsitzenden 
der Afrikanischen Gruppe in Genf verlesenen 

vereinbarten Empfehlungen wurden aber 
noch einmal die Notwendigkeit der Koordinie
rung der Hilfsleistungen sowie die mittel- und 
langfristigen Dimensionen des Problems ver
deutlicht. 
III. Als Erfolg der Konferenz ist auf jeden Fall 
zu werten, daß die internationale Öffentlich
keit in stärkerem Maße als bisher die Existenz 
dieses Flüchtlingsproblems und die Anstren
gungen der afrikanischen Aufnahmeländer — 
allein Somalia beherbergt bis zu 1,3 Mill 
Flüchtlinge — zur Kenntnis genommen hat: 
1970 betrug die Zahl der afrikanischen Flücht
linge eine Dreiviertelmillion, der alarmierende 
Anstieg erfolgte hauptsächlich in den letzten 
beiden Jahren. 
Trotz der gewaltigen Ausmaße des Problems 
sollte auch nicht unerwähnt bleiben, daß (an
ders als in vielen anderen Fällen) bei den afri
kanischen Flüchtlingen wenigstens mittelfri
stig die Chance auf freiwillige Rückkehr in das 
Ursprungsland gegeben scheint — nach dem 
Ende der jeweiligen aktuellen Konflikte. So 
waren Ende der fünfziger Jahre 200 000 Alge
rier nach Marokko und Tunesien geflohen; 
nach dem Ende des Befreiungskrieges kehr
ten sie in ihre Heimat zurück. Erfolgreiche 
Rückführungsprogramme wurden auch nach 
dem Ende des Konflikts im Südsudan, nach 
der Unabhängigkeit der portugiesischen Ko
lonien und jüngst Simbabwes durchgeführt. 

Red 

Unterkommission zur Verhütung von Diskriminie
rung und für Minderheitenschutz: Weitere Ausdeh
nung des Tätigkeitsbereichs geplant — Apartheld 
als moderne Form der Sklaverei — Haftbedingun
gen palästinensischer politischer Gefangener 
(22) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1980 S.25f. fort.) 

I. Vom 18.August bis zum 12.September 
1980 traf sich in Genf die Unterkommission 
zur Verhütung von Diskriminierung und für 
Minderheitenschutz (Zusammensetzung s. 
VN 3/1980 S.112) zu ihrer 33.Tagung. Auf
grund der umfangreichen Tagesordnung wa
ren ihr erstmals vier Wochen zur Behandlung 
der anstehenden Themenkreise zugestanden 
worden, die vom Recht der Völker auf Selbst
bestimmung, den Menschenrechten auslän
discher Arbeitnehmer, der Behandlung palä
stinensischer Gefangener in Israel, dem Sta
tus der Heiligen Stadt Jerusalem, der Unab
hängigkeit und Unparteilichkeit von Richtern 
und Rechtsanwälten, Maßnahmen zur Be
kämpfung des Rassismus, der Sklaverei und 
dem Verkauf von Kindern, der Ausbeutung 
von Kinderarbeit, Menschenhandel, Hilfsmaß
nahmen für verschleppte Personen bis zu den 
Pflichten des einzelnen gegenüber der Ge
meinschaft und den Beschränkungen der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten unter 
Art.29 der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte reichten. Letzteres Thema wird 
auch in Zukunft die Unterkommission be
schäftigen, ebenso wie sie sich nun regel
mäßig der Förderung der weltweiten An
nahme der Menschenrechtsinstrumente wid
men will. 

Die Arbeit der Unterkommission hat sich 
noch stärker auf die gesamte Menschen
rechtsproblematik ausgedehnt. Zwei zweiwö
chige Tagungen pro Jahr scheinen ihr am 
zweckmäßigsten, um die Arbeit zu bewälti-
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